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5. Verordnung des schwedischen Landwirtschaftsamts über den Umgang mit tierischen Nebenprodukten und die Einfuhr
anderer Produkte als Lebensmittel, die übertragbare Krankheiten auf Tiere übertragen können

6. Tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte sowie andere Produkte als tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte,
ausgenommen Lebensmittel, die übertragbare Krankheiten auf Tiere übertragen können. Außerdem Vorschriften zur
Registrierung über elektronische Dienste.

7.

8. Der Entwurf enthält hauptsächlich Bestimmungen über Folgendes:
— Mitteilung über die Registrierung des Betreibers und die Registrierung oder Genehmigung einer Einrichtung;
— Sammlung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung und Inverkehrbringen;
— Anforderungen an zugelassene Betriebe;
— Verwendung von Bio-Düngemitteln und Bodenverbesserungsmitteln;
— Verwendung tierischer Nebenprodukte zur Fütterung von Tieren;
— Begraben oder sonstige Entsorgung;
— Verwendung für Forschung, Diagnose und Bildung sowie für künstlerische Zwecke;
— Einführung;
— Gebühren für die Bearbeitung von Fällen und die Führung von Aufzeichnungen.

9. Der Zweck des Verordnungsentwurfs besteht darin, sicherzustellen, dass tierische Nebenprodukte keine Krankheiten
verbreiten.

Der Verordnungsentwurf enthält eine Klausel über die gegenseitige Anerkennung.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Keine Grundlagentexte vorhanden

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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